Pfarre Anger
Kirchplatz 1, 8184 Anger           Tel: 03175/2368
      Fax: 03175/2368-4
        
Homepage: www.pfarre-anger.at                                 E-mail: anger@graz-seckau.at

Firmungs-Erhebungsblatt

Firmkandidat/in: Taufname(n) …..
………… Familienname ………………………...

geboren am
..
..
in


getauft am


in der Pfarre


Taufbuch Band
Seite
Rz
(Erz)-Diözese 


Wohnpfarre


 Klasse  


Wohnadresse:

………………………………Tel:


Name der Eltern:       Vater………………………………………  geb. am: …………………………

                                   Mutter …………………………………….  geb. am: …………………….......

Name des/der Paten/in
…………………………………….geborene …………………..

Geburtsdatum…………………Stand (ledig, standesamt. verh., kirchl. verh., verw.)……………….

Taufpfarre …………………………………………. dzt. Beruf …………………………………......
Wohnadresse 





( .........................................................................................................................................................

Folgende Dokumente sind unbedingt mitzubringen  

· Eine Kopie der Geburtsurkunde des Firmlings und des/r Paten/in

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2008/09
Mit dem Beginn des Schuljahres wollen wir für alle 14-Jährigen die Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung anbieten. Laut Beschluss des PGRs dürfen sich alle Schüler, die die 4. Klasse Hauptschule, Mittelschule oder das letzte Pflichtschuljahr besuchen, zur Vorbereitung melden.

Die Anmeldung zur Vorbereitung auf die Firmung zeigt uns, dass du eine für deinen Glauben wichtige Entscheidung getroffen hast. Ein Stück wollen wir dich nun begleiten. Wir laden dich ein, an den vielen gemeinsamen Aktionen und am Firmunterricht teilzunehmen. Dies ist auch die Voraussetzung für die Zulassung zur Firmung.

Du bist dabei, wenn bis spätestens 6. Oktober 2008 die ausgefüllte Anmeldung und der Unkostenbeitrag (Kosten für Behelfe, Kopien, Busfahrten udgl.) von € 20,- in der Pfarrkanzlei abgegeben wird. 

Kanzleistunden:  Montag und  Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag: 14.00-18.00 Uhr 

Der Name und die Daten des/der Paten/in sind bis spätestens 26. Februar 2009 in der Pfarrkanzlei bekannt zu geben.

Wichtig: Da das Patenamt mehr als nur ein Geschenkgeschäft ist, wollen wir darauf hinweisen, dass der Pate /die Patin ein Vorbild im Glauben sein soll. 

Voraussetzungen für das Patenamt sind: Der/die Pate/in muss getauft, gefirmt, römisch katholisch sein und das 16. Lebensjahr vollendet haben.  Eltern können das Patenamt nicht übernehmen.

Wir hoffen auf eine gute und segensreiche Vorbereitung


        Euer Pfarrer





   Für das Firmteam der Pfarre

Mag. Johann Leitner






Franz Neuhold

